
Begründung zur Neuzeichnung der  
2.Änderung der Satzung nach § 34 Abs.4 Satz 1 und 3 
BauGB –Ergänzungssatzung- 
der Gemeinde Renzow 
 

1.Anlass : 
 

Die seit dem 11.07.2007 rechtskräftige 2.Änderung der Satzung 
nach § 34 Abs.4 Satz 1 und 3 Baugesetzbuch wird geändert. 
Aufgrund eines Zeichenfehlers sind Grundstücke eingeschränkt, 
also verkleinert bzw. der Geltungsbereich vergrößert worden. 
Für die 2.Änderung ist erstmalig eine digitale Kartengrundlage 
verwendet worden, die doch Unterschiede zu den alten Flurkarten 
aufweisen. 
Aufgrund dieser Änderungen wurde eine erneute Auslegung vorgenommen. 
 
Beschluss Nr. 18/2007  der Gemeindevertretung Renzow vom 13.11.2007 
 

Renzow, den 04.04.2008                                                                               


